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Teilkarte 2

Maßnahmen ohne konkreten Handlungsbedarf

EB – Entwicklung beobachten

PS – Prozessschutz

Grenzen

 FFH-Gebiet

Gemarkung

Flurstück

Erhaltungsmaßnahmen

Maßnahmen für Grünland, Heiden und Magerrasen

G – Zurückdrängen von Gehölzsukzession

B – Beweidung von  Magerrasen und Wacholderheiden

WH – Wiederherstellung des LRT 6510 durch Extensivierung

M – Beibehaltung der Wiesennutzung

Spezielle Artenschutzmaßnahmen

SF – Spezielle Artenschutzmaßnahme für die Spanische Flagge

Maßnahmen für Wald-Lebensraumtypen

NNW – Naturnahe Waldwirtschaft

Maßnahmen für Gewässer und

GEW1 - Organisatorische Maßnahmen zur Sicherung ökologischer Funktionen
der Schmiech

Maßnahmen für Grünland, Heiden, Magerrasen und Felsen

hs – Verbesserung der Qualität von Feuchten Hochstaudenfluren

mw – Entwicklung weiterer Magerrasen- und Wacholderheiden

Maßnahmen für Gewässer und Gewässerarten

gr - Entwicklung naturnaher Gewässerrandstrukturen
vhs - Verbesserung der Habitatqualität der Schmiech

Maßnahmen für Wald-Lebensraumtypen

hab – Förderung von Habitatstrukturen

Sonstige Maßnahmen

bl –  Besucherlenkung

Entwicklungsmaßnahmen

Folgende Entwicklungsmaßnahmen werden nicht kartografisch dagestellt:
m – Entwicklung zusätzlicher Magerer Flachland-Mähwiesen 
sf – Schaffung von offenen Waldrandstrukturen für die Spanische Flagge

T. Limmeroth
23.10.2019
1 : 5.000

Gezeichnet
Gefertigt
Maßstab

Bearbeiter

Fü die Maßnahme HB - Erhaltung von Habitatbäumen für die Bechsteinfledermaus gilt: 
Große Teile der Fläche sind als Waldrefugium ausgewiesen. Weitere, ähnlich strukturierte 
Waldrefugien schließen unmittelbar westlich, aber außerhalb der kartierten Lebensstätte an.

Folgende Ehaltungsmaßnahmen werden nicht kartogafisch dagestellt:
GEW4 – Kontrolle des Fischbestands im Schmiechener See


